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Nr. 522. Bekanntmachung
über Vormusterung von Pferden fü r den Landkreis D ietfurt vom 7. August bis 19. August 1944

Zur Gewinnung eines Überblicks über die Tauglichkeit der vorhandenen Pferde, Maultiere und Maulesel — 
nachstehend der Kurze halber als Pferde bezeichnet — für Zwecke der Wehrmacht wird eine Vorniusterung abgehaiten.

I. Ort und Zeit der Vormusterung
(siehe untenstehenden Vormusterungsplan).

Die Pferde haben so rechtzeitig am Sammelplatz 
einzutreffen, daß die Aufstellung der Pferde 1/2 Stun
de vor den angesetzten Zeiten beendet sein kann.

Der Musterungsplatz ist vom Publikum freizuhal
ten.

II. Verpflichtung zur Vorführung

Die Besitzer von Pferden sind auf Grund von § 3, 
Abs. 2 und § 15 Nr. 1 des Wehrleistungsgesetzesi 
vom 13. 7. 1938 verpflichtet, diese selbst zur Vor- 
musterung vorzuführen oder durch Beauftragte vorr 
führ ein zu lassen.

Pferde von Viehverwerturigen und Pferdehändlern , 
sind vorführungspflichtig, soweit es sich um den' 
feisten Pferdebestand handelt.

III. Vorführung

Es sind sämtliche bei der letzten Vormusterung 
1943 lt. Besitzliste bezw. Pferdevorführungsliste 
(Pf. VI.) als truppentauglich befundenen, sowie die 
inzwischen durch Kauf, Tausch oder sonstwie neu 
hinzugekommenen nachgemeldeten bezw. nachzumel
den gewesenen und alle bisher nicht erfaßten Pferde 
— einschl. der. im Besitz des Reiches, bezw. deT Län
der befindlichen Betriebe, Anstalten usw. — bis Ge
burtsdatum 31. 10. 41 (3-jährig) ohne, jede Aus
nahme, geputzt, m it sauberen, gepflegten Hufen und 
brauchbarem Beschlag, m it Zaumzeug oder Halfter 
m it Gebiß vorzuführen.,— Auch zugeteilte Schwarz- 
meerpferde sind vorzuführen.

— Reihenfolge der Besitzer alphabetisch geordnet.
Jedes Pferd erscheint mit dem vom Amtskommis

sar (Bürgermeister) durch den Ortsvorsteher ausge-

! gebenen zugehörigen Kopftafel-Ausweis des Pferdes. 
Der Besitzer ist persönlich dafür verantwortlich, 

daß die Kopftafeln nicht vertauscht Werden.
Vor Beißern und Schlägern fet rechtzeitig zu war

nen. Eine Verletzung von Mensch und Tier muß 
ausgeschlossen fsein.

Jeder Besitzer hat den vorhandenen Fohlenschein 
und bei gedeckten oder gekörten Stuten den Deck
schein bezw. die Eintragungspapiere unaufgefordert 
vorzuzeigen.

Pferde, die aus eigener Zucht (E. Z.) stammen, sind 
unter Vorlegen der Papiere unaufgefordert anzuge
ben. Der Besitzer bezw. sein Vertreter m uß den Na
men des Pferdes kennen. Dieser wird in Verbindung 
m it dam Besitzer endgültig durch den Pferdevor- 
musterungsoffizier (PVO.) — bei eingetragenen Stu
ten an Hand der Papiere — festgesetzt und darf nicht 
mehr geändert werden.

Der Besitzer muß über.die Größe seines Betriebes 
pp. genaue Auskunft geben, und den Besitz seiner 
Pferde einwandfrei naChweisen können.

Die größeren Besitzer (Güter) haben die Besitzkarte 
(PIK) sämtliche Blätter — die Ortsvorsteher die'PfK 
aller Kleinbesitzer mitzubringen.

IV. Befreiung von der Vorführung

Befreit von dieser Vorführung sind:
1. gekörte Hengste;
2,. Pferde unter 3 Jahren — nach dem 31. 10. 41 

geborene — ; Diese sind nur zahlenmäßig unter 
Hervorhebung d er '2-jährigen anzugeben.

3> Pferde, die an einer übertragbaren Krankheit lei
den oder einer solchen verdächtig sind;

4. Pferde, die wegen Erkrankung nicht marschfähig 
sind;

5. über 9 Monate tragende Stuten;



6. Stuten, die innerhalb der letzten 14 Tage abge
fohlt haben.

Im  Falle 1 sind Eintxagungspapiere vorzulegen :
„ „ 3 hat eine Bescheinigung des Kreistier

arztes,
„ „ 4, 5 und 6 eine Bescheinigung eines Tier

arztes — nicht Tierheilkundigen — vorzuliegen, wel
che-Namen, Farbe mit Abzeichen, Geschlecht, Alter, 
Größe -— Stockmaß —, leichter oder schwerer Schlag, 
Blutlinic bezw. Rasse, Augenfehler, Urteil, ob trup
pentauglich oder nicht, enthalten muß. Deckscheine, 
ggf. Eintragungspapiere haben ebenfalls vorzuliegen.

V. Kostentragung und etwaige Entschädigungen
Kosten und Auslagen, sowie Verlust infolge Arbcits- 

ausfall, die dem Vorführungspflichtigen erwachsen, 
sind von diesem zu tragen und werden nicht erstattet. 

Für Verlust anderer Art, Beschädigungen, außei 
gewöhnliche Abnutzung und Haftpflichtschäden, die 
infolge: oder gelegentlich der Vormusterung ohne

Vormusterungs-
des Pferdevorm usterungsoffiziers Hohensalza füi

grobes Verschulden des Vorführungspflichtigen oder 
seines Beauftragten entstehen und fü r die ein Ersatz 
vOn einem Dritten nicht zu erlangen ist, gewährt die 
Wehrmacht eine angemessene Entschädigung — § 26 
des W. L, G. —. Etwaige Eittschädigungsanspfüche

^sind mit genaper Begründung und m it Belegen (Zeu
genangaben) sofort nach E intritt des Schadenfalls 
an Ort und Stelle bei der Ortspolizeibehörde anzu
melden.

VI. Strafbestimm ungen mit Zwangsm aßnahm en
Zuwiderhandlungen gegen die Vorführungspflicht 

.oder gegen die Anordnungen bei der Vormusterung 
können nach § 34 des W. L G. mit Geldstrafe bis 
150.— RM. oder m it Haft, in schweren Fällen m it 
Gefängnis und Geldstrafen oder mit einer dieser Stra
fen bestraft werden. Im Falle der Nichterfüllung 
der Vorführungspflicht kann zwangsweise Vorfüh
rung auf Kosten des Pflichtigen angeordnet oder dem 
Pflichtigen auferlegt werden, die Pferde an einem 
anderen Tag und an einem anderen Ort vorzuführen.

Reise-Plan 1944
den Landkreis D ietfurt vom 7. 8. -  19. 8. 1944

T a g Z e i t A m ts b e z i rk fü r  G e m e in d e M u s t .^ O r t

1. 10.00 Gerlingen Bodenstein (Obudno) Bodenstein
11.00 Eitelsdorf (Nowa Wies) (Obudno) \

7.8. 44 14.00 Komsdorf (Chomioncza)
15.15 Friedrichswalde (Laski)

Mo. 15.45 r KI. Friedrichswalde (Laski)
16.15 Plassen (Piastowo)
16.15 Gartz (Rosalinowo)

07.00
* . Marlinberg (Glowy) Gerlingen

07.45 Gerlingen (Gonsawa) (Gonsawa)
08.45 Niederhof (Marcinkowo)
09.15 Urslädt (Biskupin)

2. 10.15 Venetia (Wenecja)
10.45 Nettelbeck (Godawy)

8 .8 .44 11.30 Luisenhöhe (Lysinin)
12.15 Konrade (Komratowo).

Di. 14.00 Borkendorf (Szelejewo) Borkendorf
15.15 Rommel (Ryszewko) (Szelejewo)
15.45 Drehen (Drewno)
17.00 Oschleben (Ocwieka).
17.45 Martinhof (Glowy)

07.30 Roggenau Buddenbrook (Budzislaw) Buddenbrock
08.15 Godesberg (Goscieszyn) (Budzislaw)
09.00 Sandhofen (Cegielnia)

3. 09.15 Rügen (Ryszewo)
10.15 Mittelwalde (Miecierzyn)

9. 8. 44 . 10.15 Buchenwalde (Coton)
11.00 Lobusch (Lubcz)

Mi. 14.30 Friedrichshöhe (Czewujewo) Hötzendorf
15.45 Ollensund (Izdebno) (Grochowiska)
16.30 Menkin (Grochowiska)

07.00 Hötzendorf (Grochowiska) Hötzendorf
4. 09.30 Gutfelde (Zlotniki) (Grochowiska)

10.30 Roggenau (Rogowo) Roggenau
10.8.44 11.30 Beppen (Recz)

14.00 Neitwalde (Niedzwiady)
Do. 15.15 Fellau (Skorki)

16.00 Weldin (Wiewioczyn)



T a g Z e i t A m tsbezirk für G em einde M ust.=Ort

07.00 . Jannowilz Gneisenau (Brudzyn), Gneisenau
5. 08.00 Wibrach (Wvbranowo) (Brudzyn)

09.00 Blessin (Wloszariowo)
11.8.44 10.15 .1 annowitz fJanowiec) Jannowilz

12.00 Posslau (Poslugowo)
Fr. 12.45 Kaltenreut (Koldromb)

* 13.45 Bilau (Bielawy)

6. 10.15 Minebau (Miniszewo) Jannowilz
12.00 Gösen (Goncz)

14. 8. 44 13.00 Pause in .Tannowitz
14.00 . Laßkirch (Laskowo)

Mo. 15.00 Oscbnau (Osno)
Gosslerhof18.00 • Gosslerhof (Swionlkowo)

07.00 ,1 un kers (Junccwo) Gosslerhof
7. 08.15 Mafienfeld i'Cbrzanowo) (Swionlkowo)

15. 8. 44
10.00 Herrnkircb (Zrazim)
12.30 Pause in G. Gosslerhof

Di. 14.00 Zernau (Zerniki)
15.00 Tonndorf (Tonowo) N

07.30 1 Sassenfeld Lindcnbrück (Dziewicrzewo) Sassenfeld
09.15 Neuhalden CMiastowic) (Zarczyn)

8.
10.00 Rauschenfeld (Rusiec)
10.45 Sassenfeld (Zarczyn)

16.8. 44
12.00 Birkhofz (Nadborowo)
12.15 Silberberg (Srebrnagora)

Mi.
15.00 Petershagen (Piotrkowice) Schielilz
15.45 t Mühlberg (Gorzyce) (Sielcc)
17.15
17.45 • x

Dolgen (Dochanowo) 
Scbielitz (Sielec)

07.00 Dietfurt-Land Sevdlilz (Cerekwica) Sevdlilz
08.00 Kornlai (Uslaszewo). (Cerekwica)
09.00 / Schöneck (Podobowice)

9. 09.30 Blüchersfelde (Slembowo)
10.00 Sarbingen (Sarbinowo)

17.8.44 10.15 Dunen (Kaczkowo)
11.30 Erxlebcn (Bozeiewice)

Do. 12.15 Brambach (Bozejewiczki)
' 12.15 Mühlheim (Gogolkowo)

15.15 Birkenfelde (43rzyskorzyslew) Erlhof
17.15 .Tarau (Jaroszewo)
18.00 Teichhausön (Sulinowo)

07.00 Dietfurt-Stadt Dielfurl D ielfurl
08.45 Dietfurt-Land Bergen (Gora)
09.15 Brandhöft (Podgorzyn)

10. 09.45 Riedelhausen (Rydlewo)
10.00 Skarben (Skarbienice)

18. 8. 44 11.30 Lorenzhof (Wawrzynki) Bartelsheim
12.00 Retlschülz (Re(ezyce) (Januschkowo)

Fr. 14.00 Übersee (Wilczkowo)
14.30 Barlelsheim (.) anusclikowo)
15.15 Hohenkamp (Murtschynek)
16.15 Spindlersfelde (Murtschin)

06.30 Jaden (Jadowniki) J aden

11. 07.30 Heymannsdorf (Bialozcwin) (Jadowniki)
08.15 Eichgrund (Chomionza)

19.8.44 08.15 Siegen (IViklorowo)
Sa. 09.00 Waldersee (Wojcin)

10.00 Schwerin (Kierzkowö)

Dielfurt, den 1. August 1944. Dei '  L a n d r a t
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Nr. 523. Reichskleiderkarten und Spinnstoff
karten für Polen

Der Reichsbeauftragte für Kleidung und verwandte 
Gebiete hat folgendes angeordnet:

F ü n f t e  R e i c h s k l e i d e r k a r t e  
Für den Versorgungsabschnitt vom 1. Juli 1944 

bis zürn 31.- Dezember 1945 wird die Fünfte Reichs
kleiderkarte auisgegeben, und zwar in fünf verschiede
nen Arien:
1. für Kleinkinder vom vollendeten 1. bis zum volten- 

■ I deten 3. Lebensjahr.
2. für Knaben vom vollendeten 3. bis zum vollende

ten 15. Lebensjahr.
3. für Mädchen vom vollendeten 3. bis zum vollen

deten 15. Lebensjahr.
4. für Burschen vom vollendeten 15. bis zum vollen- 

. deten 18. Lebensjahr.
5. für Maiden vom vollendeten 15.’ bis zum ̂ .vollen

deten 18. Lebensjahr.
Weitergeltung' der Vierten Reichskleiderkarte

Diie Vierte Reichskleiderkarte — einschließlich der 
daneben ausgegebenen Zusatzkleiderkarte für Burschen 
und Maiden — gilt weiter bis zum 31. Dezember 1945.
Aufruf von noch nicht fälligen Bezugsabschnitten und 
Sonderabsehnitten der Vierten Reichskleiderkarte für

Männer und Frauen.

(1) Von der Vierten Reichskleiderkarte für Männer 
■ werden die Bezugsabschnitte Nr. 31 bis 40 und .von

der Vierten Reichskleiderkarte für Frauen die Bezugs- 
abschnitte Nr. 21. bis 30 hiermit aufgerufen,. Die Be
zugsabschnitte sind am 1. August 1944 fällig.

(2) Von dem nach Absatz 1 erfolgten Aufruf der 
Bezugsabschnitte sind die Kleiderkarten derjenig®n 

■ Verbraucher ausgenommen, die zwischen dem 2. Juli 
1926 und dem 1. Januar 1928 geboren sind.
. (3) Nähmittel können gegen einen und eiinen hal
ben Punkt und Abgabe eines Sonderabschnitts bezogen 
werden
a) bei der Vierten Reichskleiderkarte für Männer auf 

die Sonderabschnitte e, d und c, die am 1. Septem
ber 1944, 1. November 1944 und 1. Februar 1945 

^  fällig werden,
. b) bei der Vierten Reichskleiderkarte für Frauen auf 

die Sonderabschnitte d, c und b, die am 1. Sep
tember 1944, ,1. November 1944 und 1. Februar 
1945 fällig werden. Die Abschnitte e, d Und c 
bezw. d, ,c und b gelten als Nähmittelabschnitte 
im Sinne des § 6 der Anordnung II/44-1-.

Weitergeltung der Dritten Reichskleiderkarte

Die Dritte Reichskleiderkarte — einschließlich der 
daneben ausgegebenen Zusatzkleiderkarten für Jugend
liche— gilt weiter bis zum 31. Dezember 1944, Sämt
liche Bezugsabschnitt^ „dieser Karten sind fällig.
Umfang der Bezugsmöglidhkeiten auf Reichskleider

karten

Auf die Bezugsabschnitte der Reichskteiderkarten 
können alle Spinnstoffwaren bezogen werden, d(ie nach 
Anlage A zum Bezug auf Kleiderkarte zugelassen und 
auf den Kleiderkarten oder der Anlage C aufgeführt 
sind, auch wenn sie erst nach der Herausgabe dieser 
Karten bezugsbesehränkt geworden sind,

Splnnistoffkarte für Polen

(1) Für die Versorgung der Bevölkerung polnischer 
Volkszugehörigkeit wird für die Zeit vom 1. Juli 1944 
bis zum 31. Dezember 1945 die Dritte Spinnstoff- 
karte für Polen ausgegüben, und zwar in drei ver- 
schiedeperi Arten:
1. für Kleinkinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis 

zum vollendeten 3. Lebensjahr.
2. für Knaben vorp vollendeten 3. bis zum vollendeten 

13. Lebensjahr.
3. fü r  Mädchen vom vollendeten 3. bis zum vollen

deten 13. Lebensjahr.
(2) Die Zweite Spinnstoffkarte für Polen wird am 

30. Juni 1944 ungültig.
Diietfurt.den 2. August 1944.

IV Wi 543-200.
D e r  L a n d r a t
Kreiswirtschaftsamt

Nr. 524. Sonderzuteilung von Käse 
in der 65 . Zuteilungsperiode

Die deutschen Normalvejrhraucher und Gemein-r 
schaftsverpflegten, sowie sämtliche deutschen Selbst
versorger, die im Besitz von Fettkarten, sind, erhalten 
auch in der 65. Zuteilungsperiode, u. zwar vom 31. 
7. bis 19. .8 1944, eine Sonderzuteilung an Käse von 
125 g. Die Ausgabe' erfolgt auf die nachgenannten 
Abschnitte der im Reichsgaü Wartheland gültigen Fett
karren 65/66:

\SV Kä. L.E.A. 65/66 der Fettkarte S V .l.D E ,
SV Kä. L.E.A. 65/66 der Fettkarte SV 2 DE,
SV Kä. L.E..A. 65/66 der Fettkarte SV. 3 D Jgd,
SV Kä. L.E.A. 65/66 der Fettkarte SV 4 D Jg d ,.
S Kä. 65/66 L.E.A. der Fettkarte D Klk für Kinder 

bis zu 6 Jahren.
S Kä. 65/66 L.E.A. der Fettkarte DK für Kinder, 

von 6 bis 14 Jahren. >■
S Kä. 65/66 L.E.A. der Fettkarte D Jgd für Ju

gendliche von 14 bis 18 Jahren.
S Kä. 65/66 L.E.A. der Fettkarte D für Personen 

über 18 Jahre.
Selbstversorger, die- durch Rücklieferung von der 

Molkerei ihren Käse beziehen, sind von der Sonderzu
teilung ausgeschlossen.

Inhaber von Reichsfettkarten . erhalten die ihnen 
gleichfalls zustehende Sonderzuteilung auf den Son
derabschnitt „F" der Reichsfettkarte nur bei Klein
verteilern im Altreich.

Die Kleinverteiler haben die vorgenannten Abschnitte 
der im Reichsgau Warfheland gültigen Fettkarten beim 
zuständigen Ernährungsamt, Abt. B, auf Bogen zu je 
100 Stück — jede Art für sich — bis zum 26. 8. 1944 
einzureicben.

Für deutsche Gemeinschaftsverpflegte stellen die Er
nährungsämter, Abt. B, Bezugscheine B. aus.

Posen, den 29. Juli 1944.
Der Reichssfatthalter im Reichsgau Wartheland 

Landesernährungsamt, Abt. B.
Veröffentlicht:

Dietfurtv den 
IV E 543-101.

1. 'August ,1944.

, D e r  L a n d r a t  * 1 2 
Kreisernährungsamt, Abt. B

Nr. 525. Bekanntmachung

A n o r d n  u n g Nr. 19
Auf Grund der1 Verordnung über die öffentliche Be

wirtschaftung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
vom 27. 8. 1939 (RGBl. I, S. 1521) der Verordnung 
über die öffentliche Bewirtschaftung von Milch, Milch
erzeugnissen, Gellen und Fetten vom 7/9. 1939 (RGBl. 
I, S. 1739), der Verordnung über den Zusammen
schluß der deutschen Milch-, Fett- und Eierwirtsehaft 
in der Fassung der Verordnung vom 11. 5. 1943 
(RGBl. I, S. 303) und der Satzung der Milch-, Fett- 
und Eiierwirtschaftsverbände (Wirtschaftsverbände) in 
der Fassung dier Anordnung vom 22. 5. 1943 (RNVB1. 
1943, S. 209), ordne ich im Einvernehmen mit dem 
Landesernährungsamt, Abt. A ' (Landesbauernschaft 
Wartheland) »folgendes an : -

K u h h a 11 u n g u n d  M i 1 c h a b 1 i e f e r u n g.
§ 1.1. Die Kuhhaltung ist nur dann zugelassen, wenn 

eine ausreichende Futtergrundlage vorhanden ist. Dieses 
gilt insbesondere für die niichtlandwirtschaftiiche Ein- 
ku'h halten

2. Das Ernährungsamt, Abt. A (Kreisbauernschaft) 
entscheidet,, ob eine ausreichende Futtergrundlage vor
handen ist. .Ist diese nicht gegeben, so kann das Ernäh- 
rungsamt, Abt. ' A, (Kreisbauernschaft) die sofortige 
Abschaffung der Kühe anordnen.

3. Der Ankauf ,von Milchkühen durch nichtland
wirtschaftliche Tierhalter ist durch die für den Käufer 
zuständige Kreisbauernschaft genehmigungspflichtig,ge
mäß § 13 der Anordnung des Landesernäihrungsamtes, 
Abt. Ä .vom 21. 5. 1943 (Wochenblatt der Landes
bauernschaft Nr. 21 vom 22. 5. 1943).

§ 2. 1. Sämtliche Kuhhalter auch Einkuhhalter, un
terliegen der Mikhablieferungspflicht an die Molkerei.

2. Die bisher erteilten Befreüungsscbeine verlieren 
mit Inkrafttreten dieser Anordnung ilhre Gültigkeit.
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3. Neue Anträge auf Befreiung von der Milchab- 
lieferung sind grundsätzlich abzulehnen. Nur in drin
genden Fällen kann unter Anlegung-' eines strengen 
Maßstabes ein Befreiungsschein durch das Ernähruntgs- 
amt Abt. A (Kreisbaiternsichaft) erteilt werden.

M i 1 ic h v e r b r a u c h  u n d  B u 11 e r v e r s b r- 
g u n g .  - .

§ Im eigenen Haushalt des Milicherzeugers dürfen 
nur die Milchmengen verbraucht werden, die den Haus
haltsangehörigen auf Grund der Anordnung des Lhn- 
desernähTungsamtes, Abt. A, vom.27. 5 '1942 (Wochen
blatt1 der Landesbauernschaft Nr. 23. vom 6. 6. 1942) 

'zustehen; nämlich: '
Deutsche Polen

Kinder bis zu 6 Jahren —1 täglich 1 L.tr. 1/2 Ltr. 
Personen von 6 bis 14 Jahren — täglich 1/2 Ltr. (4 Ltr. 
Personep über 14 Jahren — täglich Vt Ltr. —

§ 4. 1. Die Butterversorgung der Kuhhalter, auch 
Einkuhhälter, erfolgt im Wege der Rücklieferung 

■durch die Molkerei zu- den jeweils geltenden Selbst
versorgersätzen.

‘ 2. Der Gesamtfettwert der, rückgelieferten Butter 
darf beim einzelnen Milch)ieferanten 80% des Gesamt
fettwertes. der von ihm im Jahresdurchschnitt angelie
ferten Vollmilch in keinem Falle übersteigen. Im Rah
men dieses Satzes darf Butter auch während der Dauer 
des Trockenstehens dter Kühe bezogen werden-. Während 
des Trockenstebiens der Kühe können Milchkarten für 
Kinder bis zu 14 Jahren ausgegeben werden. Die Zeit 
des Trockenstehens der Kühe ist durch den Ortsbauern
führer zu1 bescheinigen.

3. Bei1 großen Haushaltungen kann die Butterrüc,k- 
lieferung von vornherein auf eine bestimmte Personen
zahl beschränkt werden. Die übrigen' Personen erhalten 
Bettkarten für Normalverbraucher oder im Falle der' 
Selbstversorgung .mit Schlachtfetten die SV1- bezw. 
SV3-Karten. Die gleiche Regelung gilt dann-wenn 80% 
der angelieferten Fetteinheiten durch Butterrückg^ibe ab
genommen sind. Die Molkerei bescheinigt die Zeit, 
in der keine Butterrückgabe erfolgt.. , ,

M i 1 c h a b 1 i e f e r u n g u n d  B u t t e r v e ^ s o r -  
g u n g  d e r  D e p u t a n t e n .

§ 5. 1. Kuhhaltung und Milchablieferung der Depu
tanten richtet sich nach § 3 der Anordnung des Lan
desernährungsamtes, Abt. A, vom 17.' 5. 1942 mit der 
Maßgabe, daß vom Inkrafttreten dieser Anordnung an 
deutsche Deputanten mit einem Haushalt von 4 Per
sonen und weniger, polnische Deputajjten mit einem 
Haushalt von 8 Personen und'weniger jährlich (1 Ja
nuar bis 31. Dezember) Milch mit mindestens 600 Fett- 
einbeiten je - Kuh ah die Molkerei abzufiefern haben.

2. Die 600 Fetteinheiten errechnen sich aus abge- 
’üeferter Milchmenge mal Fettgehalt. Beispiel:-200 Ltr. 
Milch mit 3«/o Fett ergehen 600 Fetteinheiten.

8 6; 1. Deputanten ohne Kubhaltung erhalten Fett
karten für Normalvepbracber oder dm Falle der Selbst
versorgung mit Schlachtfetten die SV1- bzw. SV3-Kar- 
ten.

2. Daneben können die gemäß § 3 zustehenden 
Milchmengen vom Betrieb bezogen werden.

3. D ie. Fettv-ersorgung der Deputanten durch 2 Ltr. 
Vollmilch je Haushalt und Tag durch den Betrieb fällt 
damit fort.

8 7. Melker und männliche oder weibliche Melkhilfs- 
kräfte, die ständig Melkarbeiten verrichten, erhalten als 
Milehverzehr höchstens 1/2 Ltr. je Kopf und Tag ent
weder aus der Zuteilung durch den Betrieb oder aus 
eigener Kuhhaltung, falls, eine solche vorhanden ist.

H e r s t e l l u n g  v o n  B u t t e r  u n d  S c h la g- 
s a h n e .

8 8. 1. Ein Verbuttern der zur ■ MiLchselbstversor- 
gung freigegebenen Mengen ist verboten. Dagegen ist 
die Butt-erherstellung in den von der Mikhabiieferung 
befreiten Erzeugerbetrieben gestattet; desgleichen kann 

. in Deputantenhaushaltungen die Milch verbuttert wer
den, die gemäß § 5 dieser Anordnung nicht der Ablie
ferung unterliegt.

2. Die Herstellung von Schlagsahne ,aus Kuhmilch 
ist din Erzeugerbetrieben in jedem Falle verboten.

Z i e g e n h a 1 t u n g u n d  Z i e g e n m i 1 c h v e r- 
b r a u’ c h.

8 9. 1. Die Haltung’ von Ziegen ist nur bei: einer 
ausreichenden Futtergrundlage gestattet. Es dürfen 
höchstens 2 Ziegen gehalten werden.

2. Die Haltung jeder weiteren Ziege ist genenmi- 
gungspflichtig. Die Genehmigung wird erteilt: t
a) bei Herdbuehziegen durch die Landesfachgruppe 

Ziegenzüchter, Posen, Liebigstraße 4,
b) bei sonstigen Ziegen durch -das Ernährungsamt,

Abt. A (Kreisbauernschaft).
8 10. 1. Die von den Ziegenhaltern gewonnene Zie

genmilch darf 1m eigenen Haushalt beliebig verwertet 
werden.

2. Die Abgabe und der Erwerb von Ziegenmilch und 
Erzeugnissen hieraus ist i;m-gleichen Umfange wie bei 
Kuhmilch und Kuhmilcherzeugnissen kartenpflichtig.

S c h a f h a l t u n g  u n d  . S- c h a f m i l  c h v e r 
b r a u  c h.

§ 11. 1. Die Schafhaltung und*der Verbrauch von 
Schafmilch im eigenen Haushalt unterliegt keinen Be
schränkungen.

2. Die Abgabe und der Erwerb von Schafmilch und 
Schafmilcherzeugnissen ist jedoch kartenpflichtig.

S t r a f -  u n d  S c h  1 u ß be.s t i m m u n g e  n.
§ 12. Verstöße gegen diese Anordnung'werden nach ■ 

den geltenden Bestimmungen bestraft. Als Verstöße gel
ten auch Handlungen, die eine mittelbare oder unmit
telbare Umgehung der Bestimmungen darstellen.
• 8  13. Die Ermächtigung des Ernährungsamtes,
Abt. A (Kreisbauernschaft) die Abschaffung der Kühe 
anzuo.rdnen, beruht auf § 3 der Verordnung über die 
öffentliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen vom 27. 8. 1939 (RGBl. T, S'. 1521).
Von dieser Ermächtigung kann bei Zuwiderhandlungen 
gegen diese Anordnung Gebrauch gemacht werden, ins
besondere auch dann, wenn die an die Molkerei abgelie- - .
ferte Milch wiederholt den Anforderungen an Quali
tät und Fettgehalt nicht entspricht.

§ 14. Diese Anordnung tritt am 1/ 8. 1944 in Kraft. - 
Alle übrigen Bestimmungen über Kuhhaltung, Milch- 
ablleferung, Milch- und Butterverbrauch verlieren nur 
insoweit ihre Gültigkeit, als sie den Bestimmungen die
ser Anordnung jen tgegenstehen.

Posen, den 29. Juli 1944.
Der Vorsitzende

des Milch-, Fett- und Eierwirtschaf-tsverbandes , '  
*, ' gez, Krause.

Nr. 526. Drusch und Ablieferung
von Ölsäm ereien und Ölfrüchten inländischer 

Erzeugung der Ernte 1944
Die derzeitige starke Belastung' der Reichsbahn 

schränkt z. Zt. die Gestellung von Waggons für Raps
verladungen außerordentlich ein.

Oelsämereien und Oelfrüohte inländischer Erzeu
gung der Ernte 1944 dürfen1 vom Erzeuger nur dann 
gedroschen werden,
1. ) wenn dieser die Möglichkeit hat, die gewonnenen

Oelsaalen in eigenen Räumen sachgemäß zu/Ta- 
•J gern und pfleglich zu behandeln, bis die Ab- • 

nähme durch eine dafür zugelassene Firm a er
folgen kann,

2. ) wenn eine fü r  die Aufnahme von Oelsämereien
und Oelfrüchten zugelassene Firm a (bei Vorliegen 
eines Lieferungsvertrages — die Vertragsfirma) 
die bindende Zusicherung abgegeben hat, daß sie 
die Oelsaaten sofort nach dem Drusch übernehmen 
wird.

D ietfurt, den 1. August 1944.

Milch-, Fett- und Eierwirtschaftsverband 
Wartheland

Nr. 527. Pferdeschätzung

Am Dienstag, den 8. 8.- 44 um 8 Uhr vormittags 
findet in D ietfurt auf dem Schloßplatz die regel
mäßige Pferdeschätzung statt, bei der auch einige 
Schwarzmeerpferde zum Verkauf gelangen.

Kreisbauernschaft Dietfurt 
\

Dietfurt, den 1. August 1944.
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Nr. 528'. Flachsanbau
, Nach dem der im Kreis angebauter Oellein in diesem 

Jahre verhältnismäßig lang 'ist, und eine gute Faser 
verspricht, besteht dfer Wunsch, den Oellein im gerauf
ten und ungedroschenen Zustande’ an die Bastfaserauf
bereitung P a k o s . c h  zu liefern. Nach Rücktrage in 
P a k o s c h  wird mitgeteilt, daß der Preis für gemähtes 
und gerauftes Oelleinstroh der*gleiche ist. Es .bestehen 
jedoch keine Bedenken, den Oellein zu raufen, die ha 
Erträge sind dann höher, so daß die Kosten des Rau- 
fens dabei heraus kommen.

Eine Ablieferung von Oellein im ungedroschenen 
Zustand ist jedoch nicht statthaft, es muß also der 
Oellein auf den Höfen gedroschen werden.

Dietfurt, den 2. August 1944.
Kreisbauernschatt.

Nr. 529. Viehseuchenpolizeiliche Anordnung
Unter dem Geflügelbestand des Landwirts Robert 

Ma l k e ,  in Spindlersfelde, Kreis Dietfurt, ist die Ge
flügelcholera ausgebrochen. Die Sperrmaßnahmen sind 
laut der Viehseuchenpolizeilichen Anordnung im Amts
blatt Nr. 29 vom 21. Juli 1944 durchzuführen.

Dietfurt (Wartheland), den 26. Juli 1944.
P 272-01/7."

Der Amtskommissar 
des Amtsbezirks Dietfurt-Land

Nr. 530 Fohlen entlaufen
Dem Landwirt Friedrich Busse in Martinsberg, Post 

Gerlingen, Kr. Dietfurt, ist am vergangenen Sonn
abend abend ein 2-jähriges schwarzes Stutfohlen ent
laufen. Wiederbringer erhält Belohnung. 1

Gerlingen, den 1. August 1944.

Nr. 531. Zugelaufen

In  Gockelheim I. ist ein Fohlen 2 jährig dkl. 
Schimmel zugelaufen, welches sofort vom Eigentümer 
abzuholen ist.

Gockelheim, den 1. August 1944.
Betriebsleiter

Nr. 532. Verlustanzeige
Der Arbeiter Alexander Matelski, geh. am 7. 2. 

1917, wohnhaft in Skarben, Kr. Dietfurt, hat eine 
Fahrradkarte, eine Raucherkarte und eine alte Be
schäftigungskarte, auf seinen Namen lautend, verlo
ren. Der Finder wird gebeten, die Karten bei meiner 
Dienststelle abzugeben.

D ietfurt,'den 3. August 1944.
Der Amtskommissar 

des Amtsbezirks Dietfurt-Land

Nr. 533. Verlustanzeige

DeimLandwirt Felix Hoheisel aus Eichgrund, Kr. 
Dietfurt, sind am 25. Juli 1944 zwei Schafe ent
laufen. Der Finder wird gebeten, den Genannten zu 
benachrichtigen (Telefon Jaden Nr. 4).

D ietfurt, den 29. Juli 1944.
Der Amtskommissar 

des Amtsbezirks Dietfurt-Land

._ Nr. 534. Verlustanzeige

Die Arbeiterin, Josefa Kurek, geh. am 20. 3. 1923 
in Grenzdorf, wohnhaft in Siegen, Kr. Dietfurt, hat 
ihren Fingerabdruckausweis verloren. Hiermit wird 
dieser Ausweis fü r ungültig erklärt.

Der Amtskommissar 
des Amtsbezirks Dietfurt-Land

Dietfurt (Warthl.), den 1. August 1944.

Nr. 535. Schaf zugelaufen

Dem Landwirt Johann Dressier, wohnhaft in Garau,’ 
ist ein Schaf zugelaufen. Der Eigentümer kann sich 
bei Herrn Dressier melden.

Dietfurt (Wartbeland), den 26. Juli 1944.
Der Amtskommissar 

des Amtsbezirks Dietfurt-Land

Nr. 536. Sammelknochenerfassung

Die Knochenannahmestelle für den Amtsbezirk Ger
lingen befindet sich in Gerlingen,.Gnesener Straße 58. 
Die Abnahme der Knochen erfolgt jeden Mittwoch von 
8— 10. Uhr durch den Fleischer Lisiecki.

Die über die Ablieferung der Knochen ausgestellte 
Bescheinigung ist bei meiner Bezugscheinstelle, Zim
mer Nr. 7 gegen einen Seifenbezugschein über Kern
seife einzu tauschen.

Gerlingen, den 28. Juli 1944.
Der’ Amtskommissar1

Nr. 537. Verlustanzeige

Die Schwarzmeerdeutsche Anna Görz, geb. am 15. 
11. 1876 in Gnadenfeld, in Mühlberg, Kreis Diet- 
tu rt wohnhaft, hat ihren vorläufigen Ausweis für 
Schwarzmeerdeutsche Nr. 155001/118 in Dietfurt ver
loren. Hiermit wird dieser Ausweis für ungültig er
klärt. Unberechtigte -Inanspruchnahme wird Strafrecht-' 
lieh verfolgt. f

Der Finder wird aufgefordert, den Ausweis unver
züglich bei mir abzugeben.

Sassenfeld, den 27. Juli 1944.
Aktz.: 121-112.

Der Amtskommissar 
als Ortspolizeibehörde

NSDAP.
Nr. 538. Kreisleitung D ietfurt

Schießwehrkäm pfe der SA 1944

Im Rahmen der diesjährigen Schießwehrkämpfe der 
; SA finden am 2. und 3. September 1944 die Mann- 
I schaftsschießwehrkämpfe im Sturmbannbereich III/12 

K r e i s D i e t f u r t i n  Dietfurt gemäß Ausschreibun
gen der Obersten SA-Führung statt.

Die Ausschreibungen werden den teilnahmeberech- 
tigten Organisationen zustellt.

Es schießen die gemeldeten Mannschaften der SA- 
Stürme 21/12, Pi/12, Politische Leiter der Ortsgruppe 
Dietfurt, NSKK, NSFK, Wehrmacht, Gendarmerie, 
Schutzpolizei und des Reichsarbeitsdienstes in Diet
fu rt am 2. September 1944 ab 14 Uhr.

Am 3. "September 1944 ab 8 Uhr für die SA-Stürme 
22/12 (Saßenfeld), 23/12 (Jannowitz), 24/12 u. Rt. 
3/12 (Roggenau-Borkendorf), sowie die Politischen 
Leiter sämtlicher übrigen Ortsgruppen der NSDAP, 
Wehrmacht, Gendarmerie, Reichsarbeitsdienst, Glie
derungen, Verbände und Sportvereine im Kreise Diet
furt.

Am 17. September 1944 ab 8 Uhr findet auf den 
Schießständen in Dietfurt der Einzelschießwehr
kampf statt.
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Hieran nehmen alle deutschen Männer teil, die am 
Mannschaftsschießwehrkampf teilgenommen und 
hierbei mindestens 45 Ringe erzielt haben, oder nach- 
weisen können (Schießbuch u. ä.), daß sie diese Be
dingungen erfüllen.

Dietfurt, den 2. August 1944.

Der Führer des SA-Sturmbannes III/12 
G i e r 'k  e 

Sturm führer

Amt für Volkswohlfahrt
Im Monat August findet nur in Diietturt eine Mütter

beratung statt und zwar am Mittwoch, den 9. August 
1944 um 15 Uhr.

Die Mütterberatungen ln den anderen Orten fallen 
ipi Monat August wegen Ernte aus.

Verpflegung der Rußlanddeutschen Rücksiedlcr

Allen Rußlanddeutschen Rücksiedlern, die berechtigt 
sind, beim Kaufmann Lebensmittel auf Rechnung der 
NSV. zu kaufen, sind die Lebensmittelkarten mit dem 
Stempel der zuständigen NSV-Ortsgruppe versehen. Ich 
bitte alle Kaufleute, darauf zu achten und nach dem 
7. 8. 1944 nur für diese Leute Ware ohne Bezahlung 
auf Rechnung der NSV. auszugeben. Auch sind bei 
n i c h t  abgestempelten Marken keine Quittungen und 
Kassenbelege auszuhändigen, da eine Erstattung von 
hier nicht in Frage kommt.

I
Dietfurt, den 31. Juli 1944.

Kreishaupitamtskiter

NS-Frauenschaft — Deutsches Frauenwerk

Am 8. 8. 1944 um 10 Uhr Kreisarbeitstagung in Diet
furt in der Kreisgesqhäftsstelle.

Ortsgruppe Dietfurt

Zu der am Montag, dem 7. August 1944, 20 Uhr 
im Hotel Dietfurter Hof stattfindenden Besprechung 
des Ortsrings haben sämtliche Führer und Führerinnen 
von Gliederungen und angeschlossenen Verbänden der 
NSDAP sowie sämtliche Vereinsführer teilzunehmen.

Der Ortsgrüppenleiter.

6.8.1944 um 20 Uhr Dienstbesprechung der Politi
schen Leiter in der Ortsgruppengeschäftsstelle. 

7.8. 1944.um 20 Uhr Zusammenkunft des Ortsringes 
Hotel D.ietfurter-Hof.

, Dienstplan vom 6. — 12. August 1944

N S - F r a u e n s c h a f t

11. 8.1944 20 Uhr Arbeitsbesprechung für alle Amts- 
wälterinnen im Heim.

Kindergrüppe Dienstags und Mittwochs von 15 bis 
17 Uhr.

Nähstube Dienstags und Donnerstags um 15 Uhr. 
Singeabend Dienstags um 20 Uhr.

L u f t s c h u t z

Der Selbstschutz tritt am nachstehend genannten Ta
gen zur Uebüng an. An den festgesetzten Uebungen 
hat ein jeder, auch die Polen, teilzunehmen. Die Po
litischen Leiter nehmen an den Uebungen ihres Berei
ches teil.

7.%. 1944 18 Uhr Bereich 6, Richard-Wagner-Slr, 
Scheunenweg und Friedrichstr. bis Kranken
haus.

10.8.1944 18 Uhr Bereich 7, Eichenbrückerstr. und 
Teichhausener Str.

Ortsgruppe Gerlingen

N S - F r a u e n s c h a f t
*10.8.1944 um 15 Uhr Afntswalterinnenbesprechung 

in Gerlingen im Heim.
«
Ortsgruppe Jannowitz

6. 8. 1944 um 9 Uhr KK.-Schießen für Politische Leiter. 
Antreten am Schießstand.

K re isk u ltu rs tä tte
Nr. 539.

S o n n t a g ,  den 6. August 1944:
10 Uhr — „Tüchtig, Richtig — die Pasemanns !“ 
Jugendfrei — Polen zugelassen.
14, 16,30 und 19,30 Uhr — „GefährlicherFrühling“.. 
Ab 14 Jahre.

M o n t a g ,  den 7. August 1944:
16.30 Uhr — „Gefährlicher Frühlin “.
19.30 Uihr —.„Tüchtig, tüchtig — die Pasemanns!“ 

D i e n s t a g ,  den 8. August 1944:
16.30 Uhr — „Tüchtig, tüchtig — die Pasemanns!“
19.30 Uhr — „Die Hochstaplerin“. Ein Tobis- 
Film mit Sybille Schmitz, Karl L. Dieh'l, Elsa 
Wagner, Will Dohm u. a. Ab 14 Jahre. •

M i t t w o c h ,  den 9. August 1944:
16.30 und 19,30 Uhr — „Die Hochstaplerin“..

D o n n e r s t a g ,  den 10. August 1944:
16.30 und 19,30 Uhr — „Die Hochstaplerin“.

F r e i t a g ,  den 11. August 1944:
16.30 und 19,80 Uhr — «Ein schöner Tag“. 
Ein Tobis-Film mit Gertrud Meyen, Carsta Lock, 
Sabine Peters, Volker von Collande, Günther Lü- 
ders u. a. Ab 18 Jahre.

S o n n a b e n d , ,  den 12. August 1944:
16.30 und 19,30 Uhr — .„Ein schöner Tag“. 

S o n n t a g ,  den 13. August 1944:
10 Uhr — „Der Optimist“. Ab 14 Jahre. Polen 
zugelassen.
14, 16,30 und 19,30 Uhr — „Ein schöner Tag“. 

— o —

Polen sind zugelassen am:
Sonntag um 10 und 14 Uhr.
Montag und Dienstag um 16,30 und 19,30 Uhr. 
Donnerstag und Freitag um 16,30 und 19,30 Uhr. 
Sonntag um 10 und 14 Uhr.

Der Vorverkauf für die Jugendvorstellung am Sonn
tag um 10 Uhr findet statt:

von 8—9 Uhr für Deutsche, 
von 9— 10 Uhr für Polen.

(Diese Zeiten sind unbedingt einzuhalten.)
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H e r a u s g e b e r :  De r  L andrat der Kreise A ltburgund und D ietfurt. G e s c h ä f t s s t e l l e :  Am tsblattstelle des Landrats.

B ekanntm achungen für die nächste N um m er m üssen bis 
M ittwoch, 11 U h r vorm ittags bei der Am tsblattstelle des 

L andrats in ‘D ietfurt vprliegen.

B e z u g s p r e i s :  V ierteljährlicher Bezug nu r durch die Post 
1,— ty)l zuzüglich Zustellgebühr.

N ur für den innerdienstlichen* Gebrauch! 
G erichtsstand und Erfü llungsort D ietfurt (W artheland).

D r u c k  u n d  V e r l a g :  D ietfurter Buchdruckerei und  V erlagsanstalt, kommissarische V erwaltung Aug. D üsterhöft,
D ietfurt (W artheland). ^


